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II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung  

In der Zeit vom 10.10.2022 bis einschließlich 11.11.2022 erfolgte die öffentliche Aus-
legung des Planentwurfes durch Aushang im Foyer des Veraltungsgebäudes in der 
Hauptstraße 101 (Elberfelder Haus, PLZ 51373) sowie parallel auf der Internetpräsenz 
(www.leverkusen.de) der Stadt Leverkusen.  

Eine Einwendung ist gegen die Bauleitplanung vorgebracht worden.  
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II/A 1.:  Stellungnahme der Öffentlichkeit  

 

  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 5 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

 
  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 6 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

 
  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 7 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

 
  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 8 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

 
  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 9 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

 
  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 10 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

  
  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 11 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 1  

Zu Punkt 1. – Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB unzulässig  
Der Anwendbarkeit des § 13a BauGB steht nicht entgegen, dass diese Brachfläche 
aufgrund ihrer Größe möglicherweise nicht mehr dem baurechtlichen Innenbereich im 
Sinne des § 34 BauGB zugeordnet werden kann. Zwischen dem Tatbestandsmerkmal 
des Innenbereichs im Sinne des § 34 BauGB und dem Tatbestandsmerkmal der In-
nenentwicklung im Sinne des § 13a Abs. 1 S. 1 BauGB ist deutlich zu unterscheiden.  

Das Plangebiet liegt zentral im Stadtgebiet von Leverkusen-Opladen. Wenn jemand 
– wie in der Stellungnahme ausgeführt – in der Gütergleisstrecke, der „Europa-Allee“ 
sowie der übrigen Brachflächenteile im Hinblick auf den Begriff des Innenbereichs im 
Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB scheinbar eine städtebauliche Zäsur erkennen will, führt 
diese Sicht jedoch nicht dazu, dass die für eine »Wiedernutzbarmachung« geeignete 
und vorgesehene Brachfläche außerhalb des Siedlungsbereichs liegt.  

Selbst wenn eine den Sachverhalt beurteilende bzw. einschätzende Person – wie in 
der Stellungnahme ausgeführt – im Plangebiet einen sogenannten „Außenbereich im 
Innenbereich“ bzw. eine sogenannte „Außenbereichsinsel“ erkennen will, führt dies 
vorliegend nicht zur Unanwendbarkeit des § 13a BauGB. Nach gesprochenem Recht 
ist die Überplanung einer allseits von gewichtiger Bebauung umgebenden Außenbe-
reichsinsel nach § 13a BauGB grundsätzlich zulässig (OVG Münster, Urteil vom 
17.08.2020 – 2 D 27/19.NE –):  

Rn 80 „In der obergerichtlichen Rechtsprechung sowie in der Literatur ist indes an-
erkannt, dass in diesem Fall eine Einbeziehung jedenfalls dann in Betracht 
kommt, wenn die fraglichen Flächen, die nicht (mehr) im Sinne des § 34 
Abs. 1 BauGB innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen, 
auf allen Seiten von Bebauung umgeben sind und nach der Verkehrsauffas-
sung unter Berücksichtigung des siedlungsstrukturell Gegebenen noch dem 
Siedlungsbereich zuzurechnen sind. Eine Einbeziehung eröffnet § 13a Bau-
GB unter Berücksichtigung der Regelungsintention der Stärkung der Innen-
entwicklung gewachsener städtebaulicher Strukturen und Verringerung der 
Inanspruchnahme von Freiflächen in diesen Fällen jedenfalls dann, wenn die 
Flächen aufgrund ihrer relativ geringen räumlichen Ausdehnung noch ein-
deutig dem besiedelten Bereich zuzuordnen sind und eine entsprechende 
bauliche Vorprägung des (künftigen) Plangebietes hinlänglich vorgezeichnet 
ist.“  
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Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 253/II ist im Westen und mittlerweile auch im 
Norden von gewichtiger Bebauung umgeben. Im Osten verläuft die „Europa-Allee“, die 
um das Plangebiet einen Bogen zur südwestlich liegenden Bestandsbebauung (etwa 
185 m, Höhe „Robert-Koch-Straße“) macht. Damit ist das Plangebiet strukturell dem 
Siedlungsbereich zuzuordnen.  

Zu Punkt 2. – Verstoß gegen die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB  

Gegen die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung ist nicht verstoßen worden, 
weil – wie zu Punkt 1 ausgeführt – die Anwendung des § 13a BauGB (das Argument 
der Wiedernutzbarmachung) durchaus als zulässig angesehen wird. Darüber hinaus 
liegt die Stellungnahme II/A 1 in der Annahme falsch, bei dem Bebauungsplan Nr. 
253/II sei vollumfänglich auf die umweltrelevanten Themen des Ursprungsbebauungs-
planes Nr. 208 B/II von 2017 zurückgegriffen worden.  

Die Stellungnahme II/A 1 blendet aus, dass sich die „Artenschutzrechtliche Prüfung 
(ASP) – Stufe I“ aus dem Jahr 2020 zum Bebauungsplan sehr wohl mit den Verbots-
tatbeständen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und den vorliegenden 
Biotoptypen auseinandersetzt. Die Bodenaltlasten im Plangebiet sind im Frühsommer 
2022 beseitigt worden. Damit unterlag die Plangebietsfläche abermals anthropogenen 
Veränderungen. Eine Neuinanspruchnahme von Flora und Fauna dieser Fläche war 
demnach bisher kaum möglich.  

Zu Punkt 3. – Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz § 50 S. 1 BImSchG  
Der Stellungnahme II/A 1 liegt ein unzutreffendes Verständnis des Trennungsgrund-
satzes zugrunde. Die Betrachtung von emittierenden Nutzungen stellt unstreitig eine 
Abwägungsdirektive wie andere Abwägungsdirektiven, z. B. die Bodenschutzklausel 
oder das städtebauliche Gebot der Innenentwicklung und Nachverdichtung, dar. Bei 
Überplanungen innerstädtischer Brachflächen ist einerseits dafür Sorge zu tragen, 
dass die gewünschte planerische Entwicklung einer Wiedernutzbarmachung (hier eine 
dringend benötigte Gemeinbedarfsnutzung in Form einer Kita) nicht mit dem berech-
tigten Entwicklungsinteresse von benachbarten (bestandgeschützten) Betrieben kolli-
diert. Hierzu ist auf Grundlage mindestens einer belastbaren Untersuchung von mög-
lichen Immissionskonflikten das Festsetzungsinstrumentarium des § 9 BauGB und der 
BauNVO zur Konfliktbewältigung zu nutzen. Erfolgt diese (zunächst) planerische Kon-
fliktbewältigung, liegt ein Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz im Sinne einer Fehl-
gewichtung bei einer planerischen Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB nicht vor.  
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Für die Rechtmäßigkeit der Planung sind in diesem Zusammenhang letztlich die Schal-
limmissionsprognosen hinsichtlich des Verkehrs- und Gewerbelärms ausschlagge-
bend. Die Kritik an der Untersuchung des Gewerbelärms (Peutz) mit der Forderung 
einer Zugrundelegung der Richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet (WA) geht zu 
weit.  

Weil Gemeinbedarfsflächen nicht explizit in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
und der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm, Nr. 6.1) als eigene 
Baugebietstypologie aufgeführt werden, hat sich in der Praxis die Orientierung an ver-
gleichbaren Baugebietstypologien zur Beurteilung der Situation durchgesetzt. Die Ge-
meinbedarfsfläche des Bebauungsplans Nr. 253/II (mit der Zweckbestimmung „Kin-
dertagesstätte“) orientiert sich im vorliegenden Fall – aus gutem Grund – an ein Misch-
gebiet (MI). Der Standort des Plangebiets im Stadtteil sowie die Betrachtung der nä-
heren Nachbarschaft (von Norden nach Süden → allgemeines Wohngebiet → Misch-
gebiet → eingeschränktes Gewerbegebiet) lassen diese Einordnung zu.  

Die westlich vom Plangebiet liegende Eisenbahnersiedlung (im unbeplanten Innenbe-
reich nach § 34 BauGB eher dem allgemeinen Wohngebiet zuzuordnen) befindet sich 
topographisch etwa vier Meter höher als das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 
253/II. Neben der Topographie ist auch die „Friedrich-List-Straße“ eine klare Zäsur 
zwischen altem und neuem Quartier (mit dem Plangebiet).  

Die Zuordnung des Plangebiets zum näherliegenden Mischgebiet (MI) lässt sich stand-
ortspezifisch klar ableiten. Die Zugrundelegung eines entsprechenden Richtwerts 
(Schallimmissionen) für Mischgebiete ist daher überhaupt nicht abwegig. Kindertages-
stätten werden zudem nur tagsüber genutzt und sind in der Rechtsprechung selbst als 
spezifische Lärmquelle regelmäßig ein Thema.  

Ein allgemeiner Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz nach § 50 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) liegt hier nicht vor. Auch gegenüber einzelnen benach-
barten Unternehmen lässt sich ein Verstoß nach § 50 BImSchG nicht erkennen.  

Zu den (städtebaulichen) Gründen der Planung  
Der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 208 B/II hat für die Fläche südlich des „Henkel-
männchen-Platzes“ ein Nutzungseingeschränktes Gewerbegebiet vorgesehen und die 
ausnahmsweise in einem Gewerbegebiet möglichen Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke (damit auch die Errichtung von Kindertagesstät-
ten) ausgeschlossen. Die Gründe für diese Einschränkung lagen aber weniger in im-
missionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten, als mehr in dem planerischen Ziel der 
„Nutzungssicherung“ von knappen Gewerbeflächen (S. 80 der Begründung). Solche 



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 14 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

planerischen Zielsetzungen und Einschränkungen müssen sich aber auch stetig an die 
verändernde Realität anpassen. Im vorliegenden Fall hat sich die Realität (Situation) 
relativ zeitnah nach dem Wirksamwerden des ursprünglichen Bebauungsplanes 
Nr. 208 B/II verändert. Mit dem Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Leverkusen 
vom 16.10.2017 hat sich die Stadt zur Sicherstellung von Kita-Plätzen verpflichtet. Die-
sem Grundsatzbeschluss nach war es für die Stadt völlig legitim aufgrund der stadt-
weiten Flächenknappheit bei Gemeinbedarfsflächen für den Bereich südlich des „Hen-
kelmännchen-Platzes“ neue Entwicklungsziele zu formulieren.  

Zu Punkt 4. – Verstoß gegen den Grundsatz der Priorität  
Gemäß der ständigen Rechtsprechung besteht eine besondere Pflichtigkeit von später 
heranrückenden Nutzungen (Bebauungen) gegenüber den im Umfeld bestehenden 
Nutzungen (→ Prioritätsgrundsatz). So – wie in der Stellungnahme unter Punkt 4.2. 
geschrieben, Zitat: „nicht ansatzweise der Fall“ – ist dieser Belang in der Planung nicht 
unberücksichtigt geblieben.  

In Brügelmann/Gierke/Lenz BauGB § 7 Rn. 19 heißt es:  
„Mehr als eine Abwägungsdirektive stellt der Prioritätsgrundsatz aber nicht dar. Er 
gewährleistet mit dem aus ihm folgenden besonderen Rücksichtnahmegebot eine 
nach dem erreichten Planungsstand gestaffelte gegenseitige Rücksichtnahme der 
verschiedenen Planungsträger bei konkurrierenden Planungsvorstellungen. Ein ab-
soluter Vorrang der früheren Planung vor der späteren Planung folgt daraus – wie 
auch das nachträgliche Widerspruchsrecht in § 7 Satz 4 zeigt – nicht.“  

Bestandnutzungen müssen immer damit rechnen, dass andere Nutzungen an sie her-
anrücken. Sonst wäre irgendwann gar keine städtebauliche Entwicklung mehr möglich. 
So heißt es in dem zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23.09.1999 
(Az. BVerwG 4 C 6/98) im „Amtlichen Leitsatz“ auch:  

„Werden die in § 2 Abs. 2 Nr. 2 der 18. BImSchV für Kern-, Dorf- und Mischgebiete 
festgelegten Richtwerte nicht überschritten, so sind regelmäßig gesunde Wohnver-
hältnisse im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB gewahrt.“  

und  

„Der Betreiber eines Sportplatzes kann nicht darauf vertrauen, daß er nur deshalb 
von Auflagen zum Schutz heranrückender Wohnbebauung vor Lärm verschont 
bleibt, weil der Sportplatz zuerst entstanden ist.“  
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In dem weiteren (in der Stellungnahme) zitierten Urteil zum Trennungsgrundsatz, 
OVG Lüneburg vom 25.06.2001 (1 K 1850/00), heißt es auch unter Rn 14:  

„Hat die Gemeinde es zu Unrecht bei einer Kennzeichnung belassen, obwohl An-
lass bestand, von Festsetzungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen oder von der 
Festsetzung bestimmter gefährdeter Nutzungen im Kennzeichnungsbereich Ab-
stand zu nehmen, liegt ein Planungsfehler vor, der nach § 1 Abs. 6 BauGB zur 
Nichtigkeit oder Unwirksamkeit des Bebauungsplans führt (Bielenberg, in: 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, Loseblattsammlung, Stand: November 2000, § 
9, Anm. 177). Hieran gemessen reicht die Kenntlichmachung von lärmvorbelasteten 
Bereichen für die zukünftigen Bewohner der festgesetzten Wohngebiete nicht aus, 
um den bestehenden Lärmkonflikt zu lösen.“  

Im offengelegten Planentwurf ist es nicht bei einem Hinweis/einer Kennzeichnung 
der Lärmvorbelastung belassen worden. Der Planentwurf hatte konkrete Festsetzun-
gen (5. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen und zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen) zum passiven 
Schallschutz, die auf Grundlage aktueller Untersuchungen beruhen.  

Demnach lässt sich nicht feststellen, dass im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 
253/II gegen den Grundsatz der Priorität verstoßen worden ist.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Den in der Stellungnahme geäußerten Auffassungen wird nicht gefolgt.  
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II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange  

Insgesamt sind von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange 34 Stellungnah-
men eingegangen. Die Stellungnahmen die „nicht betroffen“, „keine Bedenken“ oder 
„Fehlanzeige“ angegeben haben, sind am Ende des Abwägungsdokuments zu finden 
und zur Kenntnis zu nehmen. Auf Stellungnahmen die sich detaillierter zur Planung 
geäußert haben wird auf den folgenden Seiten eingegangen.  
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II/B 1.: TBL – Technische Betriebe der Stadt Leverkusen  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 1  

Zu 1.: Es wird festgestellt, dass das Plangebiet über einen Mischwasserkanal der 
„Europa-Allee“ erschlossen werden kann und dass dieser MW-Kanal für die 
Aufgabe ausreichend dimensioniert ist.  

Zu 2.: Es wird festgestellt, dass das Ableiten von Schmutzwasser in den MW-Kanal 
der „Europa-Allee“ ohne Mengenbegrenzung möglich ist.  

Zu 3.: Unter Einbeziehung des Festsetzungspunktes 7.3 (Begrünung baulicher Anla-
gen im Sinne des Klima- und Umweltschutzes) kommen die TBL zu der Ein-
schätzung, dass mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich noch etwa 
575 m² versiegelte Fläche entsteht, deren Entwässerung auch zum Abfluss in 
den MW-Kanal zu berücksichtigen ist.  

Zu 4.: Die überschlägige Betrachtung der Fläche unter Berücksichtigung des Regel-
werks DIN 1986-100 (Überflutungsnachweis) ergab eine geringfügige Über-
schreitung, sodass im Rahmen der weiteren Konkretisierung des Vorhabens 
(Baugenehmigung) definitiv der Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 zu 
erarbeiten ist.  

Zu 5.: Es wird festgestellt, dass das Niederschlagswasser unter Berücksichtigung 
des Punktes 4 auch in den MW-Kanal der „Europa-Allee“ eingeleitet werden 
kann.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Der Planentwurf enthielt bereits zur öf-
fentlichen Auslegung der Planung (Herbst 2022) einen entsprechenden Hinweis (Be-
gründung – Punkt 7.3 – Seite 26) zur Notwendigkeit der Anwendung des DIN-
Regelwerks.  
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II/B 2.: DB – AG, DB Immobilien  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 2  
Die unmittelbare Nähe des Plangebietes zur Verkehrsinfrastruktur wie der 
östlich gelegenen „Europa-Allee“ und der Bahntrasse war von Beginn der 
Planung bekannt. Für die städtebauliche Entwicklung des Plangebietes ist 
diese Nähe zunächst kein Hindernisgrund, wenn im Rahmen des Bauleit-
planverfahrens die verschiedenen Immissionen (z. B. Lärm u. Luftverun-
reinigungen) untersucht und bewertet werden. Diese Untersuchungen sind 
im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens durchgeführt worden. Unge-
sunde Aufenthaltsverhältnisse im Plangebiet haben sich bei den Untersu-
chungen nicht herausgestellt.  

Die in der Stellungnahme II/B 2 gemachten Hinweise werden aufgrund der 
Aktualität und des perspektivischen Blicks in die Zukunft zusätzlich in den 
Textteil der Planung aufgenommen.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 3.: IHK | Industrie- und Handelskammer zu Köln  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 3  
Die Stadt ist sich als Planverfasserin der Problemlage bewusst, dass sich mit 
der Überplanung der Plangebietsfläche der für die gewerbliche Nutzung vorge-
sehene Anteil reduziert. Im Jahr 2017 hat sich die Stadt über einen Grundsatz-
beschluss dazu verpflichtet eine bedarfsgerechte Versorgung mit Kinderbetreu-
ungsplätzen zu gewährleisten. Diese Selbstverpflichtung (Grundsatzbeschluss 
– Vorlage-Nr. 2017/1790) war und ist bei der Entscheidung für (oder auch ge-
gen) eine bestimmte Fläche vom hohen Gewicht.  

Im Stadtteil Opladen sind nur sehr wenige geeignete und verfügbare Flächen 
vorhanden. Die zentrale Lage der Fläche im Stadtgebiet, die gute Verkehrsinf-
rastruktur und vor allem die Verfügbarkeit dieser Fläche haben bei der Fokus-
sierung auf diese Potenzialfläche eine entscheidende Rolle gespielt. Ein ausrei-
chendes Kindergartenplatzangebot wird auch als Standortfaktor für Fachkräfte 
der hiesigen Unternehmen gesehen.  

Zur Kompensation des Verlustes einer zuvor als Gewerbegebiet festgesetzten 
Fläche lässt sich hier feststellen, dass auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung kein direkter 1:1 Ausgleich möglich ist. Die Stadt Leverkusen ist aber 
auf mehreren Ebenen (z. B. Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung etc.) sehr 
darum bemüht auch in Zukunft ein breitgefächertes Gewerbeflächenangebot 
bereitstellen zu können.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 4.: Bezirksregierung Köln – Dezernat 53 – Immissionsschutz  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 4  
zu a) Bei dem Punkt handelt es sich um eine richtige Feststellung. Die im 

Verkehrsgutachten genannte katholische Kindertagesstätte ist nicht 
Bestandteil dieser Planung.  

zu b) In diesem Punkt wird richtig festgestellt, dass sich das Plangebiet 
nicht innerhalb von Betriebsbereichen nach § 3 Abs. 5a BImSchG 
(Störfallbetriebe) befindet. Darüber hinaus ist der Hinweis zur Entfer-
nung des Störfallbetriebes richtig. Der Abstand des vorgenannten Be-
triebes zum Plangebiet beträgt tatsächlich etwa 300 m und nicht 
0,5 km, wie in der Begründung zur öffentlichen Auslegung geschrie-
ben stand. Dieser redaktionelle Fehler ist in der finalen Fassung der 
Begründung korrigiert.  

zu c) Zunächst wird in diesem Punkt die Feststellung gemacht, dass die Er-
gebnisse des Lufthygienischen Fachgutachtens (SimuPlan 2019) in 
der Planbegrünung berücksichtigt worden sind, aber nicht allein vom 
Dezernat 53 der Bezirksregierung Köln überprüft werden können. Da-
her wird die Beteiligung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) empfohlen.  

Von dieser Empfehlung wird hier Abstand genommen, da sich das 
LANUV im Regelfall nicht an Bauleitplanverfahren der Kommunen be-
teiligt. Darüber hinaus hat sich bereits zur frühzeitigen Beteiligung 
(2020) zu diesem Sachverhalt der Fachbereich Umwelt als untere Be-
hörde – Abteilung Umweltvorsorge/Umweltplanung (UVP) – geäußert. 
Aufgrund der Faktenlage wurde/wird die Beteiligung des LANUV als 
entbehrlich gehalten. Diese Einschätzung ist auf Anfrage Anfang 2023 
vom FB Umwelt (Abt. UVP) nochmals bestätigt worden.  

Zur Diskrepanz der Verkehrszahlen im lufthygienischen Gutachten 
und des neueren Verkehrsgutachtens hat sich der FB Umwelt (Abt. 
UVP) ebenfalls geäußert. Die Zahlen (durchschnittliche tägliche Ver-
kehrsstärke, DTV) weichen nur sehr geringfügig ab, sodass sich hie-
raus kein Aktualisierungsbedarf ergibt.  

Für die in der Stellungnahme II/B 4 angeregte Ergänzung zum Thema 
Luftqualitätsüberwachung hat der FB Umwelt (Abt. UVP) neue Daten 
zur Ergänzung der Begründung geliefert.  



Bebauungsplan Nr. 253/II – Abwägungsmaterial der öffentlichen Auslegung  Seite 35 

Anlage 2.1 zur Vorlage Nr. 2023/2276  
 

Der sich aus dem Bebauungsvorschlag ergebende Zuschnitt der Au-
ßenspielfläche ist nur als schematisches Beispiel der Flächenauftei-
lung zu verstehen und sagt im Detail nicht viel über den gewünschten 
Schutz vor luftverunreinigenden Quellen (Europa-Allee) – wie in der 
Stellungnahme II/B 4 moniert – aus.  

Zu den möglicherweise von den benachbarten Unternehmen ausge-
henden luftverunreinigenden Stoffen hat sich auch das Dezernat 52 
der Bezirksregierung Köln geäußert. In einer detaillierten Stellung-
nahme beschreibt das Dezernat 52 (BRK), dass von den benachbar-
ten Unternehmen keine Gefahren durch Staub- und Geruchsemissio-
nen auszugehen ist. Die Anregung aus der Stellungnahme II/B 4 erüb-
rigt sich damit.  

zu d) Die Stellungnahme II/B 4 regt den Abgleich der Verkehrszahlen zwi-
schen dem „Schalltechnischen Prognosegutachten zur Ermittlung der 
Verkehrsgeräusche“ (2021) und dem Verkehrsgutachten (2022) an. 
Weil die in beiden Gutachten verwendeten Zahlen sich nur geringfügig 
unterscheiden, wird davon Abstand genommen die Zahlen anzuglei-
chen. Die tatsächlich erfassten Fahrzeugbewegungen im Verkehrsgut-
achten liegen zudem deutlich unter den prognostizierten Zahlen.  

Beide Gutachten haben tatsächlich auch in Details abgewandelte Be-
bauungsvorschläge betrachtet. Grund hierfür sind Konzeptweiterent-
wicklungen, die in der Zeit zwischen den beiden Gutachten entstan-
den sind. Weil das „Schalltechnische Prognosegutachten zur Ermitt-
lung der Verkehrsgeräusche“ (2021) eine schalltechnisch ungünsti-
gere Situation betrachtet hat (z. B. mit dem Stellplatz im Süden als 
Lärmquelle), ist auch in diesem Fall von einer Anpassung Abstand ge-
nommen worden.  

Weiter wird in der Stellungnahme II/B 4 angeregt, den Informationsge-
halt des Punktes Nr. 5.5 des „Schalltechnischen Prognosegutachtens 
zur Ermittlung der Verkehrsgeräusche“ mit den Angaben der Anlagen 
zu überprüfen. Bei dieser Betrachtung sollte – wie in der Stellung-
nahme angemerkt – der neuere Bebauungsvorschlag berücksichtigt 
werden. Bei dem neueren Konzept sind die Stellplätze an die Ostseite 
(parallel zur „Europa-Allee“) des Plangebietes verlegt worden. Somit 
befindet sich in diesem Fall ein etwa 10 m breiter Streifen der potenzi-
ellen Außenspielfläche im Nahbereich der „Europa-Allee“. In diesem 
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Bereich werden in der rechnerischen Simulation bis zu 65 dB (A) er-
reicht. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchG (Verkehrslärm-
schutzverordnung) liegt für ein Mischgebiet (an dem sich das Plange-
biet orientiert) bei 64 dB (A). Demnach sollte die Außenspielfläche 
möglichst nicht bis an die „Europa-Allee“ heranreichen bzw. durch 
bauliche Maßnahmen (z. B. kurze Mauer, Nebenanlagen oder Aufwal-
lung des Bodens) von der Lärmquelle abgeschirmt werden. Wenn 
nicht anders möglich, muss die Außenspielfläche in mehr und weniger 
frequentierte Bereiche zoniert werden. Die Planbegründung ist um 
diese Problembeschreibung (S. 27–28) ergänzt. Anders als in der 
Stellungnahme II/B 4 dargelegt, enthält das „Schalltechnische Progno-
segutachtens zur Ermittlung der Verkehrsgeräusche“ auf Seite 16 eine 
ausformulierte Gesamtbetrachtung der Straßen- und Schienenver-
kehrsgeräusche.  

Zu den redaktionellen Unstimmigkeiten auf S. 17 und den Anlagen 
14 – 17 des Schallgutachtens lässt sich festhalten, dass der Gewerbe-
lärm doch in die Betrachtung eingeflossen ist und berücksichtigt 
wurde.  

Die Feststellung der Stellungnahme II/B 4 ist auch in dem Punkt rich-
tig, dass die schalltechnischen Vorgaben zur Haustechnik im nachfol-
genden Baugenehmigungsverfahren Berücksichtigung finden.  

Wie weiter in der Stellungnahme II/B 4 richtig festgestellt, ist der Be-
reich um die Firma Recticel Engineered Foams Germany GmbH im 
Hinblick auf die Vorbelastung nicht weiter berücksichtigt worden. Die 
Betrachtung einzelner Emissionsstandorte war nicht Ziel dieser Unter-
suchung (siehe S. 4 der Untersuchung).  

Darüber hinaus wurde zu den angemerkten redaktionellen Unstimmig-
keiten der schalltechnischen Untersuchung (PEUTZ – 2022, VE 
7247-3) die folgende ergänzende Stellungnahme formuliert:  
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Fachgutachterliche Ergänzung 
zu II/B 4. und der Untersu-
chung VE 7247-3  
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Fachgutachterliche Ergänzung 
zu II/B 4. und der Untersu-
chung VE 7247-3  
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Fachgutachterliche Ergänzung 
zu II/B 4. und der Untersu-
chung VE 7247-3  
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Die in der Stellungnahme II/B 4 angeregte Beteiligung des Dezer-
nat 52 der Bezirksregierung Köln ist – wie bereits weiter oben unter 
Punkt c) geschrieben – im Rahmen der öffentlichen Auslegung erfolgt. 
Die Stellungnahme ist dem Abwägungsdokument angehängt.  

Dem letzten Hinweis der Stellungnahme II/B 4 kann nicht gefolgt wer-
den. Der § 22 Abs. 1a BImSchG, Zitat: „Geräuscheinwirkungen, die 
von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Ein-
richtungen wie beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorge-
rufen werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. 
Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissions-
grenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.“, ist eindeutig zu 
verstehen.  

Zur ergänzenden E-Mail vom 16.12.2022:  
Bei den genannten Punkten handelt es sich hauptsächlich um redakti-
onelle Unstimmigkeiten. Die ergänzende Stellungnahme des Fachgut-
achters geht auf diese auch ein. Zum genannten Immissionsort IO 1 
lässt sich feststellen, dass in der Untersuchung für diesen Ort die 
Richtwerte für ein „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) statt des hier ei-
gentlich vorhandenen „Mischgebiets“ (MI) angesetzt worden sind. 
Demnach ist hier die Situation mit schärferen Grenzwerten betrachtet 
worden (Anlage 3.1 der Untersuchung VE 7247-3). Im Ergebnis wird 
bei dieser Betrachtung die Einhaltung der Immissionsrichtwerte (gem. 
der TA Lärm) auch mit dem schärferen Grenzwert (WA) nachgewie-
sen.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auf die einzelnen Anregungen und 
Hinweise ist in den Planunterlagen redaktionell eingegangen worden.  
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II/B 5.: Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 5  
Auf Seite 30 (Punkt 6 – Stellplatzbedarf) des Verkehrsgutachtens (VIA eG 2022) wird 
die Ermittlung des Stellplatzbedarfs für die Kindertagesstätte systematisch abgeleitet. 
Zur Orientierung werden zunächst die Richtwerte der städtischen Stellplatzsatzung 
(rechtswirksam seit Herbst 2021) herangezogen. Demnach müssten für eine Kinder-
tagesstätte dieser Größe (170 Kinder) 14 Stellplätze Vorgehalten werden. Hiervon 
sollen 60 % (8 Plätze) den Besucherinnen und Besuchern bereitstehen. Darüber hin-
aus ist für diese Einrichtung eine individuelle Betrachtung (bezogen auf die Verortung 
im Stadtgebiet und die damit verfügbaren Verkehrsmittel) vorgenommen worden. 
Diesem detaillierten Blick nach werden sechs Stellplätze für Besucherinnen und Be-
sucher als ausreichend erachtet. Aus der „Verkehrserzeugungstabelle zur geplanten 
Nutzung“ (→Tab. 3-1, S. 20) ergibt sich auch ein Bedarf von 14 Stellplätzen für Be-
schäftigte. Insgesamt hält die Untersuchung deshalb 20 Stellplätzte für die Kinderta-
gesstätte als erforderlich.  

An diesem Punkt muss der Sorge der Stellungnahme II/B 5 entgegengebracht wer-
den, dass die Gesamtanzahl der Stellplätze wichtiger ist als das Verhältnis der Nut-
zerinnen und Nutzer. An dem vorgeschlagenen Verhältnis (14 Plätze/70 % Beschäf-
tigte und 6 Plätze/30 % Besucheranteil) muss nicht strikt festgehalten werden. Zumal 
der Fachbereich „Kinder und Jugend“ als städtischer Betreiber von Kindertagesstät-
ten erklärt hat, keine Beschäftigtenstellplätze vorhalten zu wollen (Stichwort: Mobili-
tätskulturwandel). Die Einrichtung wird mit gesamt 20 Stellplätzen mehr anbieten 
können, als von der Stellplatzsatzung vorgegeben. Für die prognostizierte Menge an 
Bring- und Holverkehren wird diese Gesamtzahl völlig reichen.  

Es ist nicht Aufgabe der Bauleitplanung dem möglichen künftigen Fehlverhalten der 
Eltern vorzubeugen. Die in der Stellungnahme vorgeschlagene Stellplatzanzahl (40 
Plätze) ist aus Sicht des Fachbereichs Stadtplanung zu hoch angesetzt und wird den 
Zielen des Mobilitätswandels nicht gerecht. Grund und Boden ist viel zu kostbar um 
nur in einen zeitweise genutzten Stellplatz gewandelt zu werden.  

Die in der Stellungnahme II/B 5 beschriebene Situation mit der weiteren privaten Kita 
nördlich des „Henkelmännchen-Platzes“ ist genau der Grund, weshalb das Verkehrs-
gutachten (VIA eG 2022) in Auftrag gegeben worden ist. Diese Situation wird im Gut-
achten (Punkt 8, S. 34) schließlich fachkundig bewertet. Die Qualität dieses Knoten-
punktes wird als »gut« eingestuft.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung bzw. dem Vorschlag 
wird nicht gefolgt.  
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II/B 6.: Fachbereich 32 – Umwelt  

 

  

(*UAB) →  
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(*UBB) →  
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(*UIB) →  

(*UNB) →  
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(*UWB) →  
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(*UVP) →  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/B 6  

Zum Punkt der UAB:  
Den Planunterlagen fehlte bisher ein Hinweis zum Thema „Abfall und Abfallentsor-
gung“. Der von der UAB formulierte Textbaustein „Entsorgung – Abfallsammlung“ 
wurde als redaktionelle Ergänzung zu den Hinweisen der Planung aufgenommen.  

Zum Punkt der UBB:  
Das Thema „Bodenaltlasten im Plangebiet“ hat sich kurz vor der öffentlichen Ausle-
gung des Planentwurfs sehr zum Positiven gewandelt. Im Plangebiet wurden im Zeit-
raum April 2022 – Juni 2022 im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen die an die Auf-
füllungsböden gebundenen Bodenverunreinigungen unter fachgutachterlicher Beglei-
tung gezielt aufgenommen und einer geeigneten Entsorgung zugeführt. Durch die er-
folgte Sanierungsmaßnahme entsprechen Textteile der Begründung nicht dem neus-
ten Sachstand. Die Kennzeichnung einer Bodenaltlast (nachrichtliche Übernahme) in 
den textlichen Festsetzungen (unter Punkt B) ist mit der Umsetzung der Sanierungs-
maßnahme nicht mehr notwendig.  

In Abstimmung mit der UAB wurden die Planunterlagen zum Themenfeld „Bodenalt-
lasten“ redaktionell überarbeitet.  

Zum Punkt der UIB:  
Die untere Immissionsschutzbehörde stellt fest, dass keine immissionsrelevanten Kon-
flikte mit der Umsetzung der Planung ersichtlich sind, auch mit den gewerblichen An-
lagen im Umfeld nicht.  

Zum Punkt der UNB:  
Die in der Stellungnahme der UNB gemachten Anregungen zu „Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen“ bezogen auf die Natur und den Naturhaushalt wurden be-
rücksichtigt und in der vorgeschlagenen Form (redaktionell) in die Planbegründung 
sowie in verkürzter Form unter den Hinweisen der textlichen Festsetzungen aufge-
nommen. Die angeregte Ergänzung der Punkte 7.1 und 7.2 der textlichen Festsetzun-
gen wurde ebenfalls berücksichtigt.  

Zum Punkt der UWB:  
Die Planbegründung enthielt bereits zur öffentlichen Auslegung des Planentwurfs un-
ter Punkt 5.8 (Seite 18) die Beschreibung der Grundwassersituation mit dem Hinweis 
auf die Allgemeinverfügung (→Verbot der Grundwasserförderung).  
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Zum Punkt der UVP:  
Bei diesem Punkt handelt es sich lediglich um eine Feststellung.  

Beschlussvorschlag der Verwaltung  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Anregungen und Hinweise sind 
in der Planung berücksichtigt.  

Hinweis:  
In der folgenden Auflistung sind alle zum Verfahrensschritt (der öffentlichen Ausle-
gung) eingegangenen Schreiben zu finden. Darunter auch die nicht abwägungsrele-
vanten (→ keine Bedenken, nicht betroffen, etc.)  

Öffentlichkeit:  
 II/A 1 (11.11.2022) 

Behörden und TöB: 
 Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr (10.10.2022)  
 Fachbereich Umwelt (15.11.2022)  
 Bezirksregierung Köln – Dez. 35 (06.10.2022)  
 TBL – Technische Betriebe der Stadt Leverkusen (07.10.2022)  
 Geologischer Dienst NRW (07.10.2022)  
 LVR – Landschaftsverband Rheinland – Denkmalschutz (07.10.2022)  
 Stadt Bergisch Gladbach (10.10.2022)  
 Westnetz GmbH (10.10.2022)  
 Polizeipräsidium Köln (13.10.2022)  
 Bezirksregierung Köln – Dez. 33 (14.10.2022)  
 Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL West, PTI 22, B1 (14.10.2022)  
 BIL Leitungsauskunft (17.10.2022)  
 Gascade Leitungsauskunft (17.10.2022)  
 Pledoc Netzauskunft (10/17.10.2022)  
 Westnetz GmbH – Westenergie (10.10.2022)  
 WSW Energie & Wasser AG (17.10.2022)  
 Stadt Monheim (18.10.2022)  
 Nord-West Oelleitung GmbH (19.10.2022)  
 Amprion GmbH (19.10.2022)  
 WUPSI GmbH (20.10.2022) 
 Thyssengas GmbH (05.10.2022)  
 Evonik Operations GmbH (25.10.2022)  
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 Stadt Burscheid (25.10.2022)  
 Deutsche Bahn AG (02.11.2022)  
 Bezirksregierung Köln – Dez. 52 (07.11.2022)  
 Wupperverband (07.11.2022)  
 D-Telekom Technik GmbH – Richtfunk (09.11.2022)  
 Bezirksregierung Köln – Dez. 25 (10.11.2022)  
 NVR – Nahverkehr Rheinland (10.11.2022)  
 Stadt Köln (10.11.2022)  
 Vodafone GmbH (10.11.2022)  
 IHK – Industrie- und Handelskammer zu Köln (11.11.2022)  
 Bezirksregierung Köln – Dez. 53 (18.11.2022)  
 

Die Schreiben sind im Ratsinformationssystem (RIS) in den Anlagen 2.2 – 2.4 (zu die-
ser Vorlage) einzusehen. Die Aufteilung der Anlage 2 in Unternummern (2.1 – 2.4) ist 
technischer Natur. Die Anlagen dürfen als Dateien derzeit eine bestimmte Größe nicht 
überschreiten.  


